
 
32. Ordnung zur Änderung der Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung  

(KAVO) für das Bistum Trier 
 
Die Kirchliche Arbeits- und Vergütungsordnung (KAVO) für das Bistum Trier vom 18. 
Januar 2008 (KA 2008 Nr. 38), in der Fassung vom 23. Juli 2016 (KA 2016 Nr. 156), 
wird wie folgt geändert: 
 
 

I. Änderung der KAVO 
 
1. Nach der Protokollerklärung zu § 20 Absatz 2 Satz 2 wird folgende neue Pro-

tokollerklärung eingefügt: 
 
„Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 3: 
1. Für ab 1. August 2016 neu zu begründende Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften im 
Sinne der Anlage 4d, die gemäß der Entgeltordnung Lehrkräfte (Anlage 4d zur KA-
VO) in Entgeltgruppe 9 der besonderen Stufenlaufzeit von fünf Jahren in Stufe 2 un-
terfallen, gilt § 20 Absatz 2 Satz 3 in folgender Fassung: 
„Ist die einschlägige Berufserfahrung von mindestens einem Jahr in einem Arbeits-
verhältnis zu einem anderen Arbeitgeber erworben worden, erfolgt die Einstellung in 
die Stufe 2, beziehungsweise – bei Vorliegen einer einschlägigen Berufserfahrung 
von mindestens sechs Jahren – in Stufe 3.“ 
2. Für ab 1. August 2016 neu zu begründende Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften im 
Sinne des Abschnitt 2 Ziffer 1 der Entgeltordnung Lehrkräfte (Anlage 4d zur KAVO) 
gilt § 20 Absatz 2 Satz 3 in folgender Fassung: 
„Ist die einschlägige Berufserfahrung von mindestens zwei Jahren in einem Arbeits-
verhältnis zu einem anderen Arbeitgeber erworben worden, erfolgt die Einstellung in 
die Stufe 2, beziehungsweise – bei Vorliegen einer einschlägigen Berufserfahrung 
von mindestens sieben Jahren – in Stufe 3.“ 
 
2. Die Protokollerklärung zu § 20 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
 
„Protokollerklärung zu Absatz 3: 
Für ab 1. März 2009 neu zu begründende Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften wird 
die zur Vorbereitung auf den Lehrerberuf abgeleistete Zeit des Referendariats oder 
des Vorbereitungsdienstes im Umfang von sechs Monaten auf die Stufenlaufzeit der 
Stufe 1 angerechnet. Für ab 1. August 2016 neu zu begründende Arbeitsverhältnisse 
von Lehrkräften im Sinne von Abschnitt 2 Ziffer 1 der Entgeltordnung Lehrkräfte (An-
lage 4d zur KAVO) beträgt die Stufenlaufzeit in Stufe 1 zwei Jahre und in Stufe 2 fünf 
Jahre.“ 
 

II. Änderung der Anhänge zu den Regelungen der KAVO 
 
1. Nach Ziffer 2 wird folgende neue Ziffer 3 eingefügt: 
 

„3. Anhang zu § 16 – Lehrkräfte der Anlage 4d 
 

Die Eingruppierung der Lehrkräfte, mit denen kein beamtenähnlicher Dienstver-
trag geregelt ist, richtet sich nach den Eingruppierungsregelungen der Anlage 4d. 
Die Lehrkraft erhält Entgelt nach der Entgeltgruppe, in der sie eingruppiert ist. Die 
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Lehrkraft ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, die sich für die gesamte von ihr 
nicht nur vorübergehend auszuübende Tätigkeit aus den Eingruppierungsrege-
lungen ergibt.  

  

2. Nach der neuen Ziffer 3 wird folgende neue Ziffer 4 eingefügt: 
 

„4. Anhang zu § 17 – Lehrkräfte der Anlage 4d 
 
§ 17 findet auf Lehrkräfte, die unter die Anlage 4d fallen, keine Anwendung.“ 

 
 
3. Nach der neuen Ziffer 4 wird folgende neue Ziffer 5 eingefügt: 
 

„5. Anhang zu § 18 – Lehrkräfte der Anlage 4d 

(1) Wird einer unter Abschnitt 1, Abschnitt 2 Ziffer 1 oder Abschnitt 5 Ziffer 1 der 
Entgeltordnung Lehrkräfte (Anlage 4d zur KAVO) fallenden Lehrkraft vorüber-
gehend eine Tätigkeit übertragen, die einer höheren Entgeltgruppe zugeordnet 
ist, erhält sie eine persönliche Zulage, wenn die Voraussetzungen – stünde sie 
im Beamtenverhältnis – für die Zahlung einer Zulage nach den jeweiligen lan-
desrechtlichen Bestimmungen (Rheinland-Pfalz oder Saarland) bei vorüberge-
hender Übertragung der Aufgaben eines höherwertigen Amtes erfüllt wären.  

(2) Die persönliche Zulage bemisst sich aus dem Unterschiedsbetrag zu dem 
Betrag, der sich für die Lehrkraft bei dauerhafter Übertragung nach § 21 Absatz 
4 Satz 1 bis 3 KAVO ergeben hätte.  

 
 
4. Die bisherigen Ziffern 3 bis 8 erhalten die Bezifferung 6 bis 11. 
 
 
5. Die bisherige Ziffer 4 und neue Ziffer 7 wird wie folgt geändert: 
 

a. Nach dem Buchstaben a wird folgender neuer Buchstabe b eingefügt: 
 

„b. Bei Höhergruppierung von Lehrkräften, die unter die Anlage 4d zur KAVO fallen, 
über mehr als eine Entgeltgruppe wird die Zuordnung zu den Stufen so vorgenommen, als 
ob faktisch eine Eingruppierung in jede der einzelnen Entgeltgruppen stattgefunden hätte. 
Für nachstehend aufgeführte Lehrkräfte im Sinne der Anlage 4d zur KAVO gelten fol-
gende Höhergruppierungen nicht als „Eingruppierung über mehr als eine Entgeltgruppe”:  

• Lehrkräfte nach Abschnitt 1der Entgeltordnung der Länder (EntgO-L) von der Ent-
geltgruppe 11 in die Entgeltgruppe 13, 
• Lehrkräfte nach Abschnitt 2 Ziffer 1 EntgO-L von der Entgeltgruppe 11 in die Ent-
geltgruppe 13,  
• Lehrkräfte nach Abschnitt 2 Ziffer 2 EntgO-L von der Entgeltgruppe 10 in die Ent-
geltgruppe 12, 
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• Lehrkräfte nach Abschnitt 5 Ziffer 1 EntgO-L von der Entgeltgruppe 11 in die Ent-
geltgruppe 13 und 
• Lehrkräfte nach Abschnitt 6 EntgO-L von der Entgeltgruppe 11 in die Entgeltgruppe 
13. 

Satz 1 findet keine Anwendung bei einer Höhergruppierung, die aufgrund des Inkrafttre-
tens der Anlage 4d auf Antrag gemäß § 24 Absatz 2 und 3 der Anlage 13 zur KAVO er-
folgt. 3Hat die Lehrkraft nach der Überleitung in die Entgeltordnung Lehrkräfte einen An-
trag nach § 24 Absatz 2 der Anlage 13 zur KAVO nicht gestellt, gilt im Falle einer späte-
ren Höhergruppierung die bisherige Entgeltgruppe (Protokollerklärung zu § 24 Absatz 1 
Sat 1 und 2 der Anlage 13 zur KAVO) als Entgeltgruppe nach Satz 1, von der aus die Hö-
hergruppierung erfolgt. “  

b. Der bisherige Buchstabe b wird zum neuen Buchstabe c. 
 
 

III. Änderung der Anlagen zur KAVO 
 
1. Die Anlage 4b wird wie folgt geändert: 
 

a. Die Ziffer 12 erhält folgende Fassung: 
 
 „12. (unbesetzt)“ 
 
 
2. Nach der Anlage 4c wird folgende neue Anlage 4d eingefügt: 
 
 

„Anlage 4d 
 

Allgemeine Entgeltordnung für angestellte Lehrkräfte, die nicht beamtenähn-
lich beschäftigt werden 

 
Für die Eingruppierung der Lehrkräfte, die nicht  in einem beamtenähnlichen Beschäftigungsverhältnis 
angestellt sind, gelten jeweils die für die Länder Rheinland-Pfalz und Saarland maßgeblichen Bestimmun-
gen der Entgeltordnung für die Lehrkräfte der Länder (EntgO-L) vom 28. März 2015 in der jeweils gel-
tenden Fassung.“ 
 
 
3. Nach der Anlage 4d wird folgender Anhang eingefügt: 
 

„Anhang zur Anlage 4d - Angleichungszulage 

1Die Angleichungszulage im Sinne der Entgeltordnung Lehrkräfte (Anlage 4d zur KAVO) 
wird ab 1. August 2017 gewährt. 2Sie beträgt 30 Euro, höchstens jedoch den Betrag, der als 
Höhergruppierungsgewinn bei entsprechender Anwendung des § 24 Absatz 2 Satz 2 und 3 der 
Anlage 13 zur KAVO zustehen würde. 3Für Lehrkräfte, die in der Entgeltgruppe 9 eingrup-
piert sind und für die eine besondere Stufenlaufzeit gilt, wird stattdessen eine Angleichungs-
zulage wie folgt gewährt: 
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derzeitige Stufenzuordnung bei ver-
längerter Stufenlaufzeit   

(fiktive) Stufenzuordnung bei voll-
ständiger Angleichung Zulage 

Stufe 1 im 1. Jahr → Stufe 1 keine 
     

Stufe 2 

im 1. Jahr → 
Stufe 2 keine 

im 2. Jahr → 

  
im 3. Jahr → 

Stufe 3 30 Eu-
ro 

 

im 4. Jahr →  

im 5. Jahr →  

      

Stufe 3 

im 1. Jahr → 

Stufe 3 keine 

 

im 2. Jahr →  

im 3. Jahr →  

  
im 4. Jahr → 

Stufe 4 30 Eu-
ro 

 

im 5. Jahr →  

im 6. Jahr →  

im 7. Jahr →  

im 8. Jahr →  

im 9. Jahr →  

      

Stufe 4 

im 1. Jahr → 

Stufe 4 keine 

 

im 2. Jahr →  

im 3. Jahr →  

im 4. Jahr →  

  
ab dem 5. Jahr → Stufe 5 30 Eu-

ro 
 

      

 
 
 
4. Die Anlage 13 wird wie folgt geändert: 
 
a. In § 11 Absatz 4 wird folgender neuer Satz 2 angefügt: 

 
„Dies gilt auch, wenn die Höhergruppierung aufgrund der Überleitung von Be-
schäftigten in die Anlage 4d gemäß § 2 Absatz 2 der Anlage 4d erfolgt.“ 



 5 

 
b. Nach § 22 wird folgender neuer Abschnitt V angefügt: 
 

 
 

„V. 
Überleitung der Lehrkräfte, die nicht beamtenähnlich beschäftigt sind, in die 

Anlage 4d 

§ 23 Geltungsbereich 

Für in die KAVO übergeleitete und für zwischen dem 1. Februar 2008 und dem 31. Juli 2016 
neu eingestellte Lehrkräfte gelten für Eingruppierungen ab dem 1. August 2016 die Ziffer 3 
der Anhänge zu den Regelungen der KAVO sowie die Anlage 4d zur KAVO. Hängt die Ein-
gruppierung nach Satz 1 von der Zeit einer Tätigkeit oder Berufsausübung ab, wird die vor 
dem 1. August 2016 zurückgelegte Zeit so berücksichtigt, wie sie zu berücksichtigen wäre, 
wenn die Anlage 4d zur KAVO bereits seit dem Beginn des Arbeitsverhältnisses gegolten 
hätte.  

 

§ 24 Überleitung 

(1) In die KAVO übergeleitete und ab dem 1. Februar 2008 neu eingestellte Lehrkräfte,  

• deren Arbeitsverhältnis zum Bistum Trier über den 31. Juli 2016 hinaus fortbesteht, 
und 

• die am 1. August 2016 unter den Geltungsbereich der KAVO fallen, 

sind – jedoch unter Beibehaltung der bisherigen Entgeltgruppe für die Dauer der unverändert 
auszuübenden Tätigkeit – zum 1. August 2015 in die Anlage 4d zur KAVO übergeleitet; Ab-
satz 3 bleibt unberührt. 2Soweit an die Tätigkeit in der bisherigen Entgeltgruppe in Abwei-
chung von Ziffer 6 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb der Anhänge zu den Bestimmungen der 
KAVO und § 20 Absatz 3 Satz 1 KAVO besondere Stufenregelungen geknüpft waren, gelten 
diese für die Dauer der unverändert auszuübenden Tätigkeit fort. 3Soweit an die Tätigkeit in 
der bisherigen Entgeltgruppe eine Zulage geknüpft war, wird diese weitergewährt, solange die 
anspruchsbegründende Tätigkeit unverändert ausgeübt wird und die sonstigen Voraussetzun-
gen für die Zulage erfüllt sind. 

Protokollerklärung zu § 24 Absatz 1 Satz 1 und 2: 

1Bisherige Entgeltgruppe ist die Entgeltgruppe, die sich aufgrund der Regelungen in  

• den Lehrer-Richtlinien der TdL oder 
• landesspezifischen Eingruppierungsregelungen 

ergibt, die am 31. Juli 2016 auf das Arbeitsverhältnis der Lehrkraft anzuwenden sind. 2Die 
vorläufige Zuordnung zu der Entgeltgruppe der KAVO nach der Anlage 13a Teil C gilt als 
Eingruppierung. 3Eine Überprüfung und Neufeststellung der Eingruppierungen findet auf-
grund der Überleitung in die Anlage 4d nicht statt.  
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Protokollerklärung zu § 24 Absatz 1 Satz 3: 

Die Höhe der jeweiligen Zulage entspricht der Höhe der vergleichbaren Zulage nach den je-
weiligen landesrechtlichen Besoldungsregelungen (Rheinland-Pfalz und Saarland).  

(2) Ergibt sich in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 nach der Anlage 4d eine höhere Entgelt-
gruppe, sind die Lehrkräfte auf Antrag in die Entgeltgruppe eingruppiert, die sich nach Ziffer 
3 der Anhänge zu den Regelungen der KAVO ergibt. 2Die Stufenzuordnung in der höheren 
Entgeltgruppe richtet sich nach den Regelungen für Höhergruppierungen (§ 21 Absatz 4 i. V. 
m. Ziffer 7 Buchstabe b der Anhänge zu den Regelungen der KAVO). 3War die Lehrkraft in 
der bisherigen Entgeltgruppe der Stufe 1 zugeordnet, wird sie abweichend von Satz 2 der Stu-
fe 1 der höheren Entgeltgruppe zugeordnet; die bisher in Stufe 1 verbrachte Zeit wird ange-
rechnet. 4Satz 1 gilt für den erstmaligen Anspruch auf eine Entgeltgruppenzulage entspre-
chend. 5Satz 1 gilt für den Anspruch auf die Angleichungszulage (Anhang zur Anlage 4d zur 
KAVO) entsprechend. 

Protokollerklärung zu § 24 Absatz 2 Satz 1: 

Die Regelung gilt auch im Falle des Wechsels von einem Eingruppierungsmerkmal der Ent-
geltgruppe 9 mit dem Zusatz „Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 
3, keine Stufen 5 und 6” in ein Eingruppierungsmerkmal der Entgeltgruppe 9 ohne Zusatz. 

(3) 1Der Antrag nach Absatz 2 Satz 1 und/oder nach Absatz 2 Satz 4 kann nur bis zum 31. Juli 
2017 gestellt werden (Ausschlussfrist) und wirkt auf den 1. August 2016 zurück; nach dem 
Inkrafttreten der Anlage 4d eingetretene Änderungen der Stufenzuordnung in der bisherigen 
Entgeltgruppe bleiben bei der Stufenzuordnung nach Absatz 2 Satz 2 und 3 unberücksichtigt. 
2Ruht das Arbeitsverhältnis am 1. August 2016, beginnt die Frist von einem Jahr mit der Wie-
deraufnahme der Tätigkeit; der Antrag wirkt auf den 1. August 2016 zurück.  

(4) 1Der Antrag nach Absatz 2 Satz 5 kann nur bis zum 31. Juli 2018 gestellt werden (Aus-
schlussfrist) und wirkt auf den 1. August 2017 zurück. 2Ruht das Arbeitsverhältnis am 1. Au-
gust 2017, beginnt die Frist von einem Jahr mit der Wiederaufnahme der Tätigkeit; der Antrag 
wirkt auf den 1. August 2017 zurück. 3Ergibt sich in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 nach 
der Anlage 4d zur KAVO ein Anspruch auf eine höhere Entgeltgruppe (Absatz 2 Satz 1) oder 
auf eine Entgeltgruppenzulage (Absatz 2 Satz 4) und bestünde nach entsprechender Eingrup-
pierung Anspruch auf eine Angleichungszulage (Absatz 2 Satz 5) ab 1. August 2017, gilt im 
Falle eines nicht ausgeübten Antragsrechts nach Absatz 2 Satz 1 bzw. Satz 4 ein Antrag nach 
Absatz 2 Satz 5 als Antrag nach Absatz 2 Satz 1 bzw. Satz 4, der auf den 1. August 2016 zu-
rückwirkt.  

(5) Ergibt sich in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 aufgrund einer Änderung der jeweiligen 
landesrechtlichen Besoldungsregelungen (Rheinland-Pfalz oder Saarland) für die vergleichba-
re beamtete Lehrkraft eine höhere Besoldungsgruppe, sind die Lehrkräfte, die keinen Antrag 
nach Absatz 2 gestellt haben, auf Antrag in die Entgeltgruppe eingruppiert, die sich nach Zif-
fer 3 der Anhänge zu den Regelungen der KAVO ergibt. Die Stufenzuordnung in der höheren 
Entgeltgruppe richtet sich nach den Regelungen für Höhergruppierungen (§ 21 Absatz 4 i. V. 
m. Ziffer 7 Buchstabe b der Anhänge zu den Regelungen der KAVO). War die Lehrkraft in 
der bisherigen Entgeltgruppe der Stufe 1 zugeordnet, wird sie abweichend von Satz 2 der Stu-
fe 1 der höheren Entgeltgruppe zugeordnet; die bisher in Stufe 1 verbrachte Zeit wird ange-
rechnet.  Satz 1 gilt für den erstmaligen Anspruch auf eine Entgeltgruppenzulage entspre-
chend.  
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(6) 1Der Antrag nach Absatz 5 Satz 1 und/oder nach Absatz 5 Satz 4 kann nur innerhalb eines 
Jahres nach dem Inkrafttreten der Gesetzesänderung gestellt werden (Ausschlussfrist) und 
wirkt auf den Tag des Inkrafttretens zurück; danach eingetretene Änderungen der Stufenzu-
ordnung in der bisherigen Entgeltgruppe bleiben bei der Stufenzuordnung nach Absatz 5 Satz 
2 und 3 unberücksichtigt. 2Ruht das Arbeitsverhältnis am Tag des Inkrafttretens des Ände-
rungsgesetzes, beginnt die Frist von einem Jahr mit der Wiederaufnahme der Tätigkeit; der 
Antrag wirkt auf den Tag des Inkrafttretens der Gesetzesänderung zurück.  

§ 25 Maßgabe zur Anwendung des § 16 Absatz 6 der Anlage 13 zur KAVO 

In den Fällen des § 20 Absatz 2a Satz 2 KAVO kann die Eingruppierung auch über den 31. 
Juli 2016 hinaus unter Anwendung der Anlage 13 in die im unmittelbar vorhergehenden Ar-
beitsverhältnis gemäß § 3 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 13a, § 7 Absatz 1 und 3 oder 
durch vergleichbare Regelungen erworbene Entgeltgruppe erfolgen, sofern das unmittelbar 
vorhergehende Arbeitsverhältnis vor dem 1. Februar 2008 begründet worden ist und derselben 
Ausgangsvergütungsgruppe zugeordnet war; im vorhergehenden Arbeitsverhältnis noch nicht 
vollzogene Bewährungs-, Tätigkeits- oder Zeitaufstiege werden in dem neuen Arbeitsverhält-
nis nicht weitergeführt. Unterbrechungen bis zu sechs Monaten bleiben unschädlich. 
 
 

IV. Inkrafttreten 
 
Die Bestimmungen in den Abschnitten I bis III treten rückwirkend zum 1. August 2016 
in Kraft. 
 
 


